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Familienbildungs-Messe 05.10.2002

Kerstin Leutert-Glasche

„Haus der Familie“ e.V. Guben

„Was hat ein(e) Familienbildner(in), was ein(e) Erzieher(in) nicht hat?“

 Berufsbilder: Gemeinsamkeiten/Unterschiede

ERZIEHER(INNEN) 



Das Berufsbild

müssen über eine Qualifikation 


FAMILIENBILDNER(IN)

verfügen, die mindestens 

existiert aktuell nicht

dem Fachschulabschluss entspricht.

im Land Brandenburg.

(Näheres regelt die KitaPersVO/

 KitaG Brandenburg) 

Gesetzliche Grundlagen des Auftrages von Kita und Familienbildung:

KitaGesetz

[image: image1.jpg]§ 4 Grundsétze der Beteiligung

(1) Die Kindertagesstatte hat ihren Auftrag in enger Zusammenarbeit mit der
Familie und anderen Erzichungsberechtigten durchzufiihren. Mit anderen Ein-
richtungen und Diensten sollen sich die Kindertagesstitten zum Wohl der Kin-
der unter Beachtung des Rechts auf informationelle Selbstb. stimmung des
Kindes und seiner Erziehungsberechtigten abstimmen. Insbesondere ist der
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Gesundheitsamtes im Rahmen der
Gesundheitsvorsorge gemaf § 11 im Einvernchmen mit den Erziehungsbe-
rechtigten auf Entwicklungsbeeintrichtigungen des Kindes hinzuweisen. Der
Ubergang zur Schule und die Betreuung und Firderung schulpflichtiger Kin-
der soll durch eine an dem Entwicklungsstand der Kinder orientierte Zusam-
menarbeit mit der Schule erleichtert werden.

(2) Die demokratische Erziehung der Kinder setzt die Beteiligung von Eltern
und sonstigen Erzichungsberechtigten, Erziehern und-Erzicherinnen an allen
wesentlichen Entscheidungen der Tagesstitten voraus und verlangt das demo-
kratische Zusammenwirken aller Beteiligten. § 4 Abs. 1 Satz 2 des Achten Bu-
ches des Sozialgesetzbuches — Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) vom
26. Juni 1990 (BGBI. 1 5. 1163) bleibt hiervon unberiihrt.
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(1) Der Trager ist verpflichtet, die Zusammenarbeit aller Beschiftigten sowie
ihr Zusammenwirken mit den Eltern und den sonstigen Erziehungsberechtig-
ten zu unterstiitzen und anzuregen.
(2) Der Triger sichert die Information aller Beschiftigten zur Wahrmehmu
ihrer Aufgaben in der Kindertagesstitte und die erforderliche fachliche Ab-
stimmung zwischen seinen Kindertagesstitten.

§6 Beteiligung der Eltern

(1) Die Eltern und anderen Erziehungsberechtigten sind an der Konzeptions-
entwicklung und Fragen ihrer organisatorischen Umsetzung in der Arbeit der
Kindertagesstitte zu beteiligen. Hospitationen von Eltern in der Kindertages-
stitte, ihre Anwesenheit wihrend der Eingewéhnungsphase und ihre Beteili-
gung bei gemeinsamen Unternehmungen sind zu fordern.

(2) Die Eltern und sonstigen Erziehungsbercchtigten der Kinder einer Kin-
dertagesstitte bilden die Elternversammlung. In Einrichtungen mit mehreren
Gruppen kinnen die Elternversammlungen auf Gruppenebene stattfinden.

(3) Die Elternversammlungen dienen der gegenseitigen Information tiber
die Situation der Kinder.

(4) Die Elternversammlung kann vom Triger und in pidagogischen Fragen
von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Auskunft iiber alle die E h-
tung betreffenden Angelegenheiten verlangen. Die Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen erértern mit den Eltern die Grundlagen, Ziele und Methoden ihrer
padagogischen Arbeit und stimmen sie mit ihnen ab.

§7 Kindertagesstitten-Ausschuss

(1) In jeder Kindertagesstitte soll ein Kindertagesstitten-Ausschuss gebildet
werden. Er besteht zu drei gleichen Teilen aus Mitgliedern, die vom Triger be-
nannt sind, und aus Mitgliedern, die aus dem Kreis der Beschiftigten und dem
Kreis der Eltern gewihlt werden.

(2) Der Kindertagesstitten-Ausschuss beschlieft iiber padagogische und or-
ganisatorische Angelegenheiten der Tagesstitte, insbesondere iiber die pid-
agogische Konzeption und er berit den Trager hinsichtlich bedarfsgerechter
Offnungszeiten. Die Finanzhoheit des Trigers, seine personalrechtliche Zu-
standigkeit und seine Selbststindigkeit in Zielsetzung und Durchfiihrung der
Auftgaben bleiben hiervon unberuhrt.





SGB VIII/KJHG §16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie“

(1)
Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen


Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten

Werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere

Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. 

Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können.

(2)
Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere

1. Angebote der Familienbildung, die auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf

Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und 

Erziehungssituationen eingehen, die Familie zur Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe besser befähigen sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten,

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen,

3. Angebote der Familienfreizeit und der Familienerholung, insbesondere in belasteten Familiensituationen, die bei Bedarf die erzieherische Betreuung der Kinder einschließen.

(3)
Das Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben regelt das Landesrecht.

Offener Fragenkatalog zur Diskussion:

· Was wollen & was brauchen Mütter & Väter während der „Kita-Zeit“?
Welche Bedarfe ergeben sich für die Familie?

· Welche Angebotsformen von Familienbildung lassen sich entwickeln?

· Welche fachliche Qualifikation erfordern diese, welche Kompetenz braucht die Erzieherin?

· Über welche Kompetenzen verfügen Kita-ErzieherInnen?

· Welchen Sachverstand/welche Fähigkeiten qualifizieren FamilienbildnerInnen? 

· Welche Entwicklungsfelder/Qualifikationsbedarfe von ErzieherInnen ergeben sich daraus?

Der Familien-Lebens-Zyklus als Basis familienbildnerischen Handelns:
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Vorschlag zur Qualifikation von MultiplikatorInnen der Familienbildung

Beispiel:
Qualifizierungsprojekt für pädagogische und sozialpädagogische Fachkräfte im „Haus der Familie“ e.V. im Rahmen 

des Modellprojektes des MASGF Brandenburg in Kooperation 

mit dem Kita-Museum e.V. (Projektleitung) und dem Familienzentrum Eberswalde

Inhalt:


· Berufliches Verständnis, Rolle und Selbstreflexion

· Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung

· Aspekte der familialen Sozialisation und –dynamik

· Führen und Leiten von Gruppen

· Entwicklungspsychologische und pädagogische Merkmale der kindlichen Sozialisation und Erziehung

· Einführung in Projektmanagement und –finanzierung

· Systemisches Verstehen und Handeln im Kontext von Familienbildung 

· Praxisreflexion und –beratung

Organisation:
8 Lehrgangsblöcke zu je 10 Unterrichtsstunden 

Termine:

November 2002 – Dezember 2003

Dozententeam:

Barbara Stoklas, 

Dipl.Päd./Supervisorin, Sozialakademie Rerik

Kerstin Leutert-Glasche,
Dipl.Päd./Leiterin des HdF Guben

Die Seminarreihe wird durch berufserfahrene FachexpertInnen ergänzt.

Lernort:
„Haus der Familie“ e.V., Goethestraße 93, 03172 Guben

Vision

Chance für Fachkräfte zur Qualifizierung zum/zur FamilienbildnerIn im Land Brandenburg

